
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 7. und 8. März 2020 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Notfall-
dienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 7. und 8. März 2020 unter 
Telefon 08321/3256. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 7. März 2020: Stadt-Apotheke, Immenstadt, 
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524 
am 8. März 2020: Stern-Apotheke, Sonthofen, 
Bahnhofstraße 11, Telefon 08321/4400

Oberstdorf, Fischen:
am 7. März 2020: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, 
Poststraße 10, Telefon 08322/940700
am 8. März 2020: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, 
Poststraße 10, Telefon 08322/940700
(10.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 Uhr)

Oberstaufen:
am 7. März 2020: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Bahnhofstr. 9, Telefon 08387/8383 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 8. März 2020: Stadt-Apotheke, Lindenberg, 
Bismarckstraße 9, Telefon 08381/940087 (18.00 bis 20.00 Uhr)
 
Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 7. März 2020: Rathaus-Apotheke, Dietmannsried, 
Rathausplatz 2, Telefon 08374/6100
am 8. März 2020: Linden-Apotheke, Wiggensbach, 
Illerstr. 1, Telefon 08370/1525

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 7. März 2020: Burg-Apotheke, 
Kronenstr. 12, Telefon 0831/27356
am 8. März 2020: Engel-Apotheke, 
Lotterbergstr. 57, Telefon 0831/97170

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

 

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Land- und Alpwirtschaftsschule

Immenstadt i. Allgäu
für das Haushaltsjahr 2020

I.

Auf Grund der Art. 40 ff. KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff. GO 
erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen
  und Ausgaben mit 29.300 €

und im 
Vermögenshaushalt   in den Einnahmen
   und Ausgaben mit 13.300 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht fest-
gesetzt.

§ 4

Die Höhe der allgemeinen Umlage für den laufenden Betrieb gemäß Art. 

42 KommZG wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 19.800 € festgesetzt 
und wie folgt umgelegt: 

Landkreis Oberallgäu   9.000 €
Stadt Immenstadt   9.000 €
Bayerischer Bauernverband  1.800 €

   19.800 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.900 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2020 in Kraft.

II.

Diese Haushaltssatzung enthält keine formell genehmigungsbedürftigen 
Festsetzungen.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung beim Zweckverband Land- und 
Alpwirtschaftsschule Immenstadt i. Allgäu, c/o Stadt Immenstadt i. All-
gäu, Kirchplatz 7, 87509 Immenstadt i. Allgäu, in der Kämmerei ,öffent-
lich zur Einsichtnahme auf.

Immenstadt i. Allgäu, den 27.02.2020

ZWECKVERBAND LAND- UND ALPWIRTSCHAFTSSCHULE
IMMENSTADT I. ALLGÄU

                                         
gez.: Josef Zengerle, Verbandsvorsitzender 51-62

Der Wahlleiter des Landkreises Oberallgäu

Bekanntmachung
der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses

für die Wahl des Landrats und des Kreistags
am Sonntag, 15. März 2020

Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergeb-
nisses durch den Wahlausschuss wird das ermittelte vorläufige Wahler-
gebnis durch

1.  Aushang am Landratsamt Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberall-
gäuer Platz 2,

2.  Veröffentlichung auf der Website des Landkreises Oberallgäu unter 
www.oberallgaeu.org/

gegenüber der Öffentlichkeit verkündet.

Für den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz, binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags gewähl-
te Personen schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt die Wahl 
ablehnen können, ist die unter 

Nr. 1.

genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses 
entscheidend. Die genannte Form bzw. Art der Verkündung gilt auch 
für den Fall einer Stichwahl für die Wahl des Landrats.

03.03.2020     
 
gez.: Uwe Reininger, Kreiswahlleiter 32-63
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Sonthofen, den 3. März 2020
gez.: Anton Klotz, Landrat


